
182 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

24. 1. 1957. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 1957, 
womit abgabenrechtliche Vorschriften zum 
Zwecke der Förderung der Ausfuhr ab­
geändert werden (Ausfuhrförderungsgesetz 

1957). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

(1) Der § 75 der Durchführungsbestimmungen 
zum Umsatzsteuergesetz vom 23. Dezember 
1938, Deutsches RGBL I S. 1935, hat zu lauten: 

"Der Vergütungssatz für die Ausfuhrver­
gütung beträgt für Rohstoffe (Vergütungs­
gruppe 1) 0'5 v. H., für Halberzeugnisse (V~r­
gütungsgruppe 2) 1'5 v. H., für Fertigwaren 
(Vergütungsgruppe 3) 3'4 v. H. und für die in 
der Anlage A aufgezählten Fertigwaren (Ver­
gütungsgruppe 4) 6 v. H. der vollen Bemessyngs­
grundlage (§ 74). Das Bundesministerium für 
Finanzen bestimmt mit Verordnung, welche 
Gegenstände im übrigen als Rohstoffe, als Halb­
erzeugnisse und als Fertigwaren anzusehen sind 
und welche Voraussetzungen außer den im § 73 
aufgezählten vom Vergütungswerber zu erfüllen 
sind, wenn die Vergütung gewährt werden soll; 
hiebei kann, auch angeordnet werden, daß bei 
der Ausfuhr im Eisenbahnverkehr die zollamt-' 
liehe Beschau aller oder bestimmter Waren zum 
Zwecke' der Überprüfung der Tarifierung vor 
oder anläßlich der übergabe der Waren an die 
Eisenbahn stattzufinden hat." 

(2) § 75 der Durchführungsbestimmungen zum 
Umsatzsteuergesetz in der Fassung des Abs. 1 ist 
auf vergütungsfähige Vorgänge anzuwenden, die 
nach dem letzten Tag des Monats, in dem dieses 
Bundesgesetz in Kraft getreten ist, bewirkt wer­
den. Die Bestimmung des § 75 der Durchfüh­
rungsbestimmungen zum Umsatzsteuergesetz in 
der Fassung des Abs. 1, wonach der Vergütungs­
satz für die in der Anlage A aufgezählten Fertig­
waren 6 v. H. beträgt, tritt für vergütungsfähige 

,Vorgänge, die nach dem 31. Dezember 1959 be­
wirkt werden, außer Kraft. 

, (3) § 75 der Durchführungsbestimmungen zum 
Umsatzsteuergesetz vom 23., Dezember 1938, 
Deutsches RGBL I S. 1935, in seiner ursprüng­
lichen Fassung sowie in den Fassungen des 
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Art. XIII Z. 2 des Steueränderungsgesetzes 1950, 
BGBL Nr. 101, des Art. VIII Abs. 3 Z. 2 des 
Steueränderungsgesetzes 1951, BGBL Nr. 191, des 
Art. X, Abs. 3 des 2, Steueränderungsgesetzes 
1951, BGBL Nr. 8/1952, und des § 1 des Aus­
fuhrförderungsgesetz 1953, BGBL Nr. 119, ist 
jedoch auf vergütungsfähige Vorgänge weiter 
anzuwenden, die bis zum letzten Tag des Monats, 
in dem dieses Bundesgesetz in Kraft tritt, bewirkt 
werden, 

(4) Art. VIII Abs. 3 Z. 2 zweiter und dritter 
Satz des Steuer änderungs gesetzes 1951, BGBL 
Nr. 191, in der Fassung des Art. X Abs. 3 des 
2. Steueränderungsgesetzes 1951, BGBL Nr. 8/ 
1952, und des § 1 des Ausfuhrförderungsgesetzes 
1953, BGBL Nr. 119, tritt außer Kraft. 

Artikel 11. 

(1) Das Ausfuhrförderungsgesetz 1953, BGB!. 
Nr. 119, in der Fassung des § 1 des Ausfuhrför­
derungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 15,' und des 
Art. 1 des 2. Ausfuhrförderungsgesetzes 1955, 
BGBL Nr. 124, wird abgeändert wie folgt: 

1. Im§ 4 sind die Worte "und vor dem 1. Juli 
1957" zu streichen. 

2. Im '§ 7 Abs. 2 ist jeweils im ersten und 
zweiten Satz die Zeitangabe ,,1. Juli 1957" durch 
die Zeitangabe ,,1. Jänner 1960" zu ersetzen. 

3. Im § 7 Abs. 3 sind jeweils im ersten und 
zweiten Satz die Worte "und vor dem 1. Juli 
1957" zu streichen. 

(2) Das Ausfuhrförderungsgesetz 1955, BGBL 
Nr. 15, in der Fassung des Art. 2 des 2. Aus­
fuhrförderungsgesetzes 1955, BGBL Nr. 124, 
wird abgeändert wie folgt:' 

Im § 2 Abs. 2 sind die Worte "und vordem 
1. Juli 1957" zu streichen. 

Artikel III. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
werden das Bundesministerium für Finanzen, 
hinsichtlich des 'Art. 11 Abs. 2 das Bundesmini­
sterium für Justiz und das ,Bundesministerium 
für Finanzen je nach deren Wirkungskreis be­
traut. 
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Vergütungsgruppe 4. 

Tarifnummer 
des öSterr, Zolltarifes 

Gegenstände 

52 b 
56 b 

aus 87 
88 
89 

93 
aus 104 

107 f 
133 b 
134b 
135 b 

136 b 

aus 137 A a 

aus 137 A b 

137 B 

aus 140a 

aus 141 A a 

141 Ba 

142 a 

aus 143 a 

aus 140-144 

aus 145 

Nutz- und Zuchtvieh 
Gebrauchspferde 
Wein und Most 
Schaumwein , 
Frucht-, Obst- und Beerensäfte, 
nicht eingedickt, nicht versüßt 
Bäckereien 
Schokoladeerzeugnisse 
Bonbons und Zuckerwaren 
Zellwollgarne einfach, roh 
Zellwollgarne dubliert, roh 
Zellwollgarne drei- oder mehr­
drähtig, einmal gezwirnt, roh 
Zellwollgarne drei- oder mehr­
drähtig, wiederholt gezwirnt, 
roh 
Eisengarne (mit Wachs u. dgl. 
zugerichtet) der Nr. 60' englisch 
und darüber 
Andere Baumwollgarne der 
Nr. 60 englisch und darüber, ge­
bleicht, merzerIS'lert, 'gefärbt 
(auch bedruckt), mit Wachs, 
Gummi u. dgl. zugerichtet . 
Zellwollgarne, gebleicht, gefärbt 
(auch bedruckt), mit Wachs, 
Gummi u. dgl. zugerichtet 
Baumwollgewebe aus Garn 
Nr. 21 und darunter, auf 5 mm 
im Geviert 38 Fäden oder weni­
ger zählend, gefärbt, bedruckt 
oder bunt gewebt 
Baumwollgewebe aus Garn über 
Nr, 21 bis einschließlich Nr. 29, 
auf 5 mm im Geviert 38 Fäden 
oder" weniger zählend, gef~rbt, 
bedruckt oder bunt gewebt 
Baumwollgewebe aus Garn über 
Nr. 29 bis eins·chließlichNr. 50, 
auf 5 mm im Geviert 38 Fäden 
oder weniger zählend 
Baumwollgewebe aus. Garn 
Nr. 50 und darunter,· auf 5 mm 
im Gevie~t mehr als 38 Fäden 
zählend 
Feine Baumwollgewebe aus GarlJ. 
über Nr. 50 bis einschließlich 
Nr. 100, gebleicht, merzerisiert, 
gefärbt, bedruckt oder bunt ge­
webt 
Zellwollgewebe, roh, gebleicht, 
gefärbt, bedruckt oder bunt ge­
webt 
Möbelstoffe, auch florartig ge­
webt 

Tarifnummer 
des östen', Zolltarifes 

aus 146 
147 

149 

aus 150 

aus 151 

152 

153 
aus 154c 
aus 157 

aus 160 

169 
171 c 

aus 176 

aus 178 

180 

181 

186 

187 
aus 188 

aus 197 a 

aus 198 

199 
aus 202 

203 b 

204 

aus 205 b 

aus 210 

Anlage A 

Gegenstände 

Schnürlsamt 
Bandwaren (mit Ausschluß der 
Sam tbänder) 
Spitzenvorhänge jeder Art, 
Spitzenvorhangstoffe und derlei 
Bett- und Möbelschutzdecken 
Spitzen, Spitzenstoffe und 
-tücher, nicht bestickt 
Handgestickte Petit-Point- und 
Göbelinarbeiten (Tapisserien), 
Nadelmalereien 
Flechtwaren,Posament.ier- und 
Knopfwaren 
Wirk- und Strickwaren 
Farbbänder 
Leinengarne (aus Flachsfaser 
oder Flachswerg), Hanfgarne 
(aus Hanffaser und Hanfwerg) 
Hanfgarne in Aufmachung für 
den Kleinverkauf 
Jutegewebe 
Schläuche, gewebt 
Kammgarne; nicht besonders be­
nannte, gebleicht, gefärbt, be­
druckt, meliert 
Kammgarne 1ll Aufmachungen 
für den Kleinverkauf 
Wollene Webewaren, nicht be­
sonders benannte 
Möbelstoffe, auch florartig ge­
webt 
Flechtwaren, Posamtier- und 
Knopfwaren 
Wirk- und Strickwaren 
Fußteppiche, ausgenommen 
handgeknüpfte Teppiche 
Handgestickte Petit-Point- und 
Gobelinarbeiten (Tapisserien), 
Nadelmalereien 
Tülle, Spitzen, Spitzenstoffe und 
-tücher, nicht bestickt 
Seidenbe·uteltuch 
Gewebe, nicht besonders be­
nannte, ausgenommen Kunstsei­
denkorde und Stickereien 
Bandwaren (mit Ausschluß der 
Samtbänder) 
Flechtwaren, Posamentier- und 
Knopfwaren 
Oberbekleidung; andere Wirk-' 
und . Strickwaren aus syntheti­
schen Spinnstoffen 
Halbseidengewebe, nicht beson­
ders benannte, ausgenommen be­
stickte 
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Tarifnummer 
des Österr .. Zolltarifes 

211 b, c 

212 

aus 213 b 

214 

215 

216 

217 
219 
220-222 
224 

225 

226 

227 

228 
233 
234 

aus 236 

aus 241 
242 

244 a 
aus 244 b 

246 c 

250 

251 

Gegenstände 

Bandwaren (mit AussdJ.luß der 
Samtbänder) 
Flechtwaren, Posamentier- und 
Knopfwaren 
Oberbekleidung aus Halbseide, 
gewirkt oder gestrickt 
Künstliche Blumen, Blüten, Blä~­
ter, fertige, .ganz oder teilweise 
aus Gespinststoffen 
Bestandteile kunstlicher Blumen, 
ganz oder teilweis aus Gespinst­
stoffen 
Schmuckfedern, zugerichtet und 
Arbeiten daraus 
Künstliches Federpelzwerk 
Hutstumpen 
Hüte 
Regen- und 
überzügen 
Mieder 

Sonnenschirme mit 
aus Zeugstoffen; 

Wäsche; Herren-, Damen-, Kna­
ben- und Mädchenkleidungen; 
nicht besonders benannte ge­
nähte Gegenstände 
Bürstenbinderwaren, gewöhn­
liche, das sind solche aus Stroh, 
Piassava und anderen pflanz­
lichen Stoffen, auch in Verbin­
dung mit Holz oder Eisen, ohne 
Politur oder Lack 
Sonstige Bürstenbinderwaren mit 
Ausnahme der Drahtbürsten zu 
technismen Zwecken 
Pinsel 
Korbmöbel 
Sonstige Flemtwaren, auch Korb­
flemtwaren 
Dachpappen, Hart- und Weim­
faserplatten 
Kunstdruckpapiere 
Buntpapier, Gold- und Silber­
papier 
Photographisme Papiere 
Kohle- und Indigopapier, Dauer­
schablonen 
Zellstoffwatte, nimt zu Heil­
zwecken vorgerimtet 
Drucksorten, Ankündigungen 
und sonstige bedruckte Papiere, 
Kartons und Pappen, aum In 

Umsmlägen geheftet oder gebun­
den, ohne Verbindung mit 
feinen oder feinsten Stoffen 
Luxuspapeterien, Papierwäsme 
und Papierblumen, Zigaretten­
hülsen, Zigarettenpapier In 

Bücheln, alle auch in Verbindung 
mit feinen Stoffen 

182 der Beilagen 

• 

Tarifnummer 
des Österr. Zolltarifes 

252 

253 
aus 259 a 

aus 262 

aus 264 
266 

aus 267 

271 

272 

285 

286 

287 d 

288 

289 

290 a 

290 b 4 
290 b 5 

291 

293 
298 

299 

300 

301 c 

301 d 

3 

Gegenstände 

Waren aus Papier, Pappe oder 
Papiermasse, tiimt anderweitig 
tarifiert 
Spielkarten aus Stoffen aller Art 
Gummischuhwaren, auch in Ver­
bindung mit feinsten Stoffen, 
ausgenommen übersmuhe aus 
Gummi 
Waren aus weimem Kautsmuk 
oder Patentplatten, nimt beson­
ders benannte, aum in Verbin­
dung mit feinen Stoffen, aus­
genommen Walzenbezüge 
Kämme 
Elastisme Gewebe, Wirk- und 
Posamentierwaren 
Kleidungen aus den in Tarif­
nummer ·266 genannte11: Stoffen 
Fußbodenbeläge aus Wamstum, 
Linoleum und Stoffen ähnlimer 
Zusammensetzung 
Bumbinderleinwand 
Sattler'- und Riemerwaren, aum 
in Verbindung mit feinen Stof­
fen 
Taschnerwaren aus Leder, 
Wamstuch oder Zeugstoffen; 
Koffer und Kassetten aus Hart­
pappe oder Fiber 
Andere Smuhwaren aus oder mit 
Leder, auch in Verbindung mit 
feinsten Stoffen 
Pantoffel und Haussmuhe, ohne 
Rücksimt auf die hiezu verwen­
deten Stoffe 
Handsmuhe, lederne (aum bloß 
zugesmnitten), aum in Verbin­
dung mit feinsten Stoffen 
Lederwaren, nimt besonders be­
nannte, in Verbindung mit fein­
sten Stoffen 
Kleidungen aus Leder 
Andere Lederwaren, nicht beson­
ders benannte 
Temnisme Artikel aus Leder 
oder Rohhaut 
Pelzwerk, konfektioniert 

Furniere und Sperrholz (ein­
i>mließlich Paneelplatten) 
Holzleisten (für Möbel, Rahmen 
u. dgI.) 
Rahmen (zu Bildern, Spiegeln 
usw.) 
Stöcke aus Holz oder Rohr, fein 
bearbeitet 
Stöcke aus Holz oder Rohr, in 
Verbindung mit feinen Stoffen 
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Tarifnummer Gegenstände 
des österr. Zolltarifes 

301 A Tabakpfeifen, Zigarren- und 
Zigarettenspitzen aus Holz und 
deren Bestandteile 

301 B Möbel und Möbelteile; Uhren­
kasten 

301 C Turn- und Sportger~te aus Holz 
301 D Zier-, Schmuck- und Luxus­

gegenstände (Galanteriewaren); 
Etuis; Knöpfe; alle diese aus 
Holz 

302 Waren, nicht besonders be­
nannte, aus gewöhnlichem Holz, 
auch gehobelt (glatt oder profi­
liert), grob gedrechselt oder grob 
geschnitzt, auch verleimt, ver­
fugt oder in anderer Weise zu­
sammengebaut 

303 Waren, nicht besonders- be­
nannte, aus feinen Hölzern oder 
mit solchen furniert, auch ge­
hobelt (glatt oder profiliert), 
dann alle fein gedrechselten oder 
mit einfacher Schnitzerei oder 
mit eingebrannten, gepreßten 
oder gefrästen Verzierungen, 
auch in Verbindung mit Leder; 
gepolsterte Waren ohne über­
zug 

304 W:lJren, nicht besonders benannte, 
aus Holz mit fein durchbroche­
;ner oder mit eingelegter Arbeit 
(Boule, Int3!rs,ien, HolzmO'saik) 
oder BiIdhauerarbeit; ve~goldete, 
v,ersilberre oder bronzierte Holz­
wa'r,en (mi:t Ausnahme der Holz­
ldst'en und Rahmen); fein be­
malte Holzwaren; , Holzp,erlen 
aller Art und Arbeiten daraus, 
nicht besonders benannte War,en 
in Verbindung mit feil1ien Stof­
fen (mit Ausschluß von Leder 
und von überzügen aller Art) 

305 WarM, nich,t besonders benannte, 
aus Holz m~t überzügen aller 
Art 

aus 307 Wa,ren aus Drechsler- und 
Sclmitzstoffen, auch In Verbin­
dung mit feinen Stoffen, Raster­
diJaposiüve, -ausgenommen Kino­
filme 

313 War:en der Tarifnummern 29'+ 
bis 312 in Verbindung mtt fein­
sten Stoffen 

aus 315 Sonnenschutzglas, BJ."Iille.nglasroh­
pr,eßlinge 

aus 316 Hohlglaos, g,epl'eßtes und massives 
Glas, ni,cht besonders benanntes, 
nicht 'raffiniert, ausgenommen 

Gegenstände I Tarifnummer 
des österr. Zolltarifes 

317 

323 

aus 325 
326 

328 

aus 329 

aus 330 
334 

344 

346 

347 

348 
349 

350 

362 
363 b 

364 

aus 378 

aus 379 

aus 380 B 

aus 381 

• 

Bausteillle, Fußboden(Oherlicht)­
pIatren, Dachziegd, Konserven­
gläs,er und Glasröhl'en 
Hohlglas, gepreßtes und massives 
Gl.as, ,nicht besonders benanrrt,eS>, 
raffiniert 
Guß-, Spiegel- und Tafelglas" be­
.legt, auch bea'rheitet; Hohl- und 
Flachspiegd, ausgenommen solche 
,der Nr.480, ung,erahmt oder in 
Rahmen aus ,ande;ren als; fei'nen 
oder feinsten Stoffen 
Bl'iUengläser 
Glasperlen, GlaskoraUen, ,Glas­
kügelch,en, Glasknöpfe, Glas­
behänge, massive, GLasg,espinst 
Herren- und Frauenschmuck aus 
Glas; Arbei,ten aus Glasperlen 
(mtt Ausnallme der Nachahmun­
gen ,ech,ter P,erlen), aus unechten 
Steilnen, Glasplättchen, Glas· 
gespinst u. dgL ' 
Glas- und Emailwaren, nicht be­
sonders benannte, ausgenommen 
llimijohns 
K\lIl1Istharzzähne 
ni,cht besonders benannte 'Arbei­
ten aus Alabaster, Marmor und 
SerpellJtin 
NaotürIiche Schleif- und W,etz­
steine 
Kün:stl~ch'e Schleif- und Wetz­
steine 
MillJeralisch'C Putz-, Schle~f- und 
Poliermitrei tn Aufmachungen 
für den KLeinverkauf 
Schleifpapie'f 
Schleif tuch, Schleifbänder u. dgl. 
Schleifmittel 
Zi'er- und Luxusgeg,enstände, wie 
Leuchter, Schalen, Ttntenfäss,er, 
Sta'tuen, Büsten, Tierfiguren 1m 
Gewicht bis zu 5 kg 
Porzellan 
Andere Tonwaren, nicht beson­
ders benannte 
Tonw:IJren ~1lJ Verbindung mit 
feillJen und feitnsren StoffellJ 
Röhl"enverbillJdungsstück,e aus 
T,emperguß (F1ittillJgs1) 
Bauteile aus Eilsen für d,en Hoch­
hau (HaUenkonstruktionen, G~t­
termaste),-Wiasserbau (Wehrv,er­
schlüsse und Schleusen), Brückeri­
bau 
Rostfr:eie Löffd 
Wurfkarniesenprofile und -be­
standteile; Kocher, Her:de, Ofen 
ullJd Beleuchtungskörper für flüs­
s,i,ge und gasförmige Bl"ennstoffe; 
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Tarifnummer 
des 6stcrr. Zolltarifes 

Gegenstände 

388 
aus 393 

aus 395 b 

aus 395 c 

aus 398 

aus 399 

aus 400 
401 

aus 402 

aus 403 A 

aus 403 B . 

aus 404 b 

.405 a 

aus 405 b 2 

405 b 3 ß 

405 b 4 
aus 405 b 5 

emailliert es Blechgescilir'r, Ring­
budl- und Hehe1mechaniken, 

. ver71innte Löffd (Martinstahl­
löffel), Teile von Schirmgestellen, 
Sicherungs,ringe, Blechm:'aste, Git­
terroste 
Werkzeuge 
Drahtwaren, ausgenommen 
Tisch-, Haus- und Küchengeräte 
aus Ei,s:eridraht 
Fischangdn, Hafteln, SchnaUen, 
Knöpfe, Fing,erhübe, ösen, Kra­
wattenhalter, ReißbrettstJifte 
(Reißbrettnägd), Teppich.span­
ner, Draht- und Blechklammern 
Feuerzeuge und deren Besltand­
teile, Büroartikel, Zigar,etten­
dosen und T'abakdosen 
Federn, , • ausgenommen Stoß­
fänger für Kraftfahrz:euge 
Beschläge alle:r Art, ausgenom­
men Kotflügel aus Blech, Bän­
der ; alle di'es;e mit Ausnahme der 
zu den Kunstschloss,erarbeiten 
gehörigen 
Schlösser und Schlüssel 
Kunstschlosserarbeiten mit ge­
schmiedeten, g,epreßten oder ge­
tr,iebenen Verzierungen, auch i'n 
Verbindung 'mit feinen Stoffen 
Eiserne Kas,sen und fertige Teile 
hievon 
Bürosltahlmöbel, auch in: Verbin­
dung mit feinen -Stoff,en 
Kühlschränke, Turngeräte, 
Schlittsciluhe und andere Sport­
geräte, ausg·enommen Rollschuhe 
und Eishockeyscil,luttschuhe 
Jagdgewehr.e und andere SPOl't­
g,ewehre, ltevolver, Pistolen und 
deren Bestandteile, auch v'er­
nickelt . 
,Grobe Messer und Scheren für 
den gewerblichen oder landwirt­
schaEtlichen Gebrauch, auch 
Mas,chinenmes'ser 
Nagel- und Manikürf,eilen; 
Nagelpflegeinstrumente, die in 
Umschließungen au& Leder zur 
Ausfuhr gelangen und diese Um­
scilliießungen 
Andere Scheren (auch in Zusam­
menstellung init anderen Waren) 
und deren Umschließungen aus 
Leder 
Blattklingen für Rasierapparate 
Andere Messerschmiedwaren, 
ausgenommen R;tdiermesser, Ra­
siermesser und Zigarrenabschnei­
der 

Tarifnummer 
des österr. Zolltarifes 

aus 

aus 

aus 

aus 

aus 

aus 

aus 

aus 
aus 
aus 
aus 
aus 
aus 

aus 

aus 
aus 

406 

409 

409 
409B 
410 

411 

416 
420 

422 

422 A 

424D 

422E 
423 

424 

426 
427 
428 
427 
428 
428 

428 A c 

430 
430 b 

5 

Gegenstände 

. Zier-, Schmuck- und Luxusgegen­
stände (Galanteriewaren) aus 
Eisen, auch in Verbindung mit 
feinen Stoffen 
Waren aus Temperguß, Reibräd­
ehen 
Klemmen für Freileitungen 
Rippenheizrohre (Radiatoren) 
Gasmesser, emaillierte Dampf­
druckkochtöpfe, Möbelbeschläge 
in Verbindung mit Kunststoff­
teilen 
Eisenwaren, vergoldet oder ver­
silbert 
Molybdändraht 
Buchdruckerlettern (auch Linien, 
Einfassungen und Verzierungen) 
Sieb böden und sonstige Draht­
gewebe (ausgenommen MetalI­
tücher) 
Geräte aus unedlen Metallen oder 
Metallegierungen zum Löten, 
Schweißen und Schneiden von 
Metall mittels gasförmiger oder 
flüssiger Brennstoffe sowie deren 
Bestandteile 
Beleuchtungskörper für flüssige 
und gasförmige Brennstoffe; 
elektrische Beleuchtungskörper 
Metalltüeher 
Kleine Gebrauchsgegenstände aus 
unedlen Metallen und Metall­
legierungen (Nadeln, ösen, 
Knöpfe, Schnallen, Hafteln, Fin~ 
gerhüte,' Schreibfedern und an­
dere, ausgenommen Federhül­
sen); Zinnstahlbestecke; alle 
diese auch In Verbindung mit 
feinen. Stoffen; Metallperlen, aus­
genommen Metallperlen vergol­
det oder versilbert 
Zier-, Schmuck- und Luxus­
gegenstände (Galanteriewaren), 
aus unedlen Metallen, auch in 
Verbindung mit feinen Stoffen 

Klischees, Galvanos und Stereos 

Wurfkarniesenbestandteile 
Klemmen für Freileitungen 
Möbelbeschläge und Scharniere, 
Petroleum- und Spiritusgas­
kocher; Petroleum- und Spiritus­
öfen 
Drahtbürsten für den technischen 
Bedarf aus Messingdraht 
Klemmen für Freileitungen 
Folien aus Aluminium und Alu-
miniumtuben . 

182 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 11

www.parlament.gv.at



6 

Tarifnummer 
des österr. Zolltarifes 

aus 430 c 
aus 430 d 
aus 431 

432 

433 

434 

Gegenstände 

Dampfdruckkochtöpfe 
Leichtmetallrohrleitern 
Dampfdruckkochtöpfe 
Waren, nicht besonders benannte, 
aus unedlen Metallen oder Me-
tallegierungen, ganz oder teil­
weIse vergoldet oder versilbert 
oder in Verbindung mit feinsten 
Stoffen 
Bouillons, Flitter (auch Folien­
flitter) und Gespinste aus un-
edlen Metallen oder Metallegie­
rungen 
Leonische Waren (Gewebe, Bor­
ten, Geflechte, Posamente u. dgl.) 
aus unedlen Metallen oder Me­
tallegierungen 

aus 436 B a 2 ß Stahlflas·chen (Bomben) bis 
a, a 35 kg Flüssiggasinhalt oder 

aus 438 

aus 438 A 

aus 439 

aus 440 

aus 440 a 

aus 440 
aus 440 
au~ 441 

aus 

aus 
aus 

441 

441 
441 

aus 441 

50 Raumliterinhalt 
Verbrennungsmotoren einschließ-
lich Bestandteile . 
Kühlmitteltauchpumpen, Kreisel­
pumpen, Kolbenpumpen und 
deren Bestandteile 
Dresch-, Ernte- und Mähmaschi­
nen, einschließlich Bestandteile, 
Pflugscharen, Strohpressen, 
Trieure, Aspirateure, Sortierzy­
linder, Wein- und Obstpressen 
und deren Bestandteile 
Maschinen und Apparate für die 
Vorbereitung von Gespinststof-
fen, ausgenommen Krempelsätze 
und Streckwerke; Spinnmaschi­
nen, einschließlich Bestandteile, 
ausgenommen Selfaktoren, Ring­
spinnmaschinen, Langpelzappa-
rate und Streckwerke 
Nähmaschinen mit einem Durch­
gangsraum bis einschließlich 
23 cm, einschließlich Bestand­
teile 
Webstühle, Handstrickapparate 
Textildruckmaschinen 
Maschinen für die Bearbeitung 
von Elektrokohlen, Kabel-Si­
gnier-Apparate 
Spezialmaschinen und Apparate 
für Buchdruck und Lithographie, 
ausgenommen Offsetpressen und 
Bestandteile 
Waschmaschinen 
Schwingsieber und Schwingför­
derer langer Bauart (von 4 m 
aufwärts) 
Metallbearbeitungsmaschinen 
(Werkzeugmaschinen), Maschinen 
für die Bearbeitung von Holz, 
Drechsler- und Schnitzstoffen, 

Tarifnummer 
des österr. Zolltarifes 

aus 441 
aus 441 

aus 441 

aus 441 

aus 441 

aus 441 
aus 441 

aus 441 
aus Hl 

aus 441 

aus 441 
aus 442 

aus 442 

aus 442 
aus 443 

aus 443 
aus 444 

Gegenstände 

einschließlich Bestandteile, aus­
genommen Wandkettenfräsen, 
Karusselldrehbänke, Radialbohr­
maschinen, Bohrmaschinen mit 
einer Bohrleistung in Stahl von 
50 mm und mehr, Kratzenschleif­
m'aschinen, Sägeschärfautomaten 
und Bestandteile 
Polymerisationsmaschinen 
Spezialmaschinen und Apparate 
für die Müllerei, einschließlich 
Bestandteile, ausgenommen 
Kleieschleudermaschinen stehen­
der Bauart 
Aufzüge, Skilifte, einschließlich 
deren Bestandteile 
Spezialmaschinen und Apparate 
für Berg- und Hüttenwerke, ein-
schließlich Bestandteile, aus-
genommen Schrämmaschinen 
und Bestandteile, Steinbrecher, 
Folienwalzwerke 
Elektrochemisch - metallurgische 
Anlagen für Walzwerke, eIn­
schließlich Bestandteile 
Gitterschweißmaschinen 
Transportanlagen, Bagger und 
Bestandteile 
Turboübertragungen 
Abwasserfilter für die Papier­
industrie 
Bahnunterbaumaschinen (Gleis­
stopfmaschinen) 

. Kühlerblöcke, Gleitlager 
Elektromotoren, auch In un­
trennbarer Verbindung mit me­
chanischen Vorrichtungen und 
Apparaten; rotierende Transfor­
matoren bis 500 kg Stückgewicht 
Tragbare Elektrowerkzeuge und 
-geräte, ausgenommen Hochfre­
quenzwerkzeuge 
Gitterschweißmaschinen 
Ruhende Transformatoren 1m 
Stückgewicht bis 60.000 kg 
Gitterschweißmaschinen 
Apparate für Telephonie, aus­
genommeri Hochspannungstele­
phonieapparate; Läute- und Si­
gnalapparate, Rundfunkemp­
fangsapparate und deren Be­
standteile, elektroakustische Ap­
parate und Vorrichtungen, Ma­
gnetophone, Diktiermaschinen, 
Ultraschallgeräte zurzerstörungs­
freien Materialprüfung, Fernseh­
empfangsgeräte und deren Be­
standteile, Röntgen- und elektro­
medizinische Apparate und Hilfs-
geräte . 
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Tarifnummer 
des österr. Zolltarifes 

aus 446 

aus 447 
aus 448 

450 a 

aus 453 b, c 

aus 457 

458 
aus 459 a 
aus 459 b 

aus 459 b 

aus 459 d 

aus 461 

,aus 461 

aus 462 a 

aus 462 b 

. Gegenstände Tarifnummer 
des österr. Zolltarifes 

Elektrizitätsmeß-, ~zähl- und 472 
-registrierapparate, auch mit 
Zeituhren oder auf Schalttafeln 
befestigt, ausgenommen Hoch­
spannungsmeßgeräte 
Glühlampen, Leuchtstoffröhren 
Nicht' besonders benannte elek~ 475 
trische Apparate und Vorrich-
tungen, ausgenommen Anlasser, 
explosionsgeschützte Handlam-
pen, Hochspannungswiderstände, 
galvanische Elemente aller Art, 
Taschenakkumulatoren, Styro- 477 
flexkondensatoren 
Kabel und isolierte Drähte mit 
Bleiumpressung (Bleikabel) mit 479 
oder ohne Eisen- oder Metall·· 
bewehrung 
Formteile aus Porzellan oder an­
deren keramischen Isolierstoffen 
für elektrische Zwecke, nicht aush 

gerüstet 
Fahrräder mit oder ohne Hilfs­
motor, auch Motorfahrräder 
(Mopeds); Fahrradrahmengestelle 
Fahrradbestandteile, bearbeitet 
Lastkraftwagen 
Personenkraftwagen im Stück­
gewicht unter 700 kg mit Alu­
miniumkarosserie sowie mit luft-
gekühltem, im Heck befindlichem 

480 

482 

483 

Vierzylinder-Boxermotor mit aus 484 . 
emem Hubvolumen über 485 
1250 cm3 und emer Leistung 
über 50 PS aus 486 
Autobusse mit mehr als 16 Sitz-
plä tzen (einschließlich Führer-
sitz), Autobusrahmengestelle, mit 
eingebauten Motoren 
Kraftfahrräder mit einem Hub­
raum bis 250 cm3 

Motoren aller Art in Verbindung 
oder gleichzeitig mit Dresch-, 
Ernte- und Mähmaschinen zur 
Ausfuhr gelangend 
Motoren aller Art für Kraftfahr­
zeuge, auch für Motorfahrräder 
(Mopeds) 
Magnetapparate (Zündapparate), 
Zündkerzen 
Einspritzpumpen und Einspritz-
düsen, Kolben, einbaufertig, 

aus 

aus 
aus 

aus 

488 b 
489 d 

493 

504 b 2 
511 

513 A 

. Autokühler 
aus 463 a 

aus 463 b 

494 a 

Lokomotiven mit Verbrennungs­
motoren, Dampflokomotiven, 
Tender 
Motorstraßenwalzen ohne Mo- aus 513B 
toren 
Güterwagen und Untergestelle 
aus Eisen 

7 

Gegenstände 

Bouillons, Flitter und Gespinst 
aus Edelmetallen; Gewebe, Bor­
ten, Geflechte, Posamente und 
andere Arbeiten aus Drähten, 
Flittern oder Gespinsten aus 
Edelmetallen 
Arbeiten, ganz oder teilweise aus 
Edelmetallen, auch in Verbin­
dung mit Edel- oder Halbedel­
steinen, echten Perlen, Edelstein­
nachahmungen oder mit echten 
oder unechten Korallen 
Waren aus Stoffen jeder Art mit 
geringfügigen Zutaten von Edel­
metallen' 
Instrumente, . mathematische, 
physikalische, chirurgische, medi­
zinische und andere nicht beson­
ders benannte Erzeugnisse der 
Feinmechanik, Diamantstaub­
Schleifinstrumentefür zahnheil­
kurtdliche Zwecke 
Optische Instrumente und Fas­
sungen hiezu, ausgenommen 
solche aus Edelmetall 
Meßwerkzeuge für den gewerb­
lichen Gebrauch 
Waagen und Waagenbestandteile 
mit Ausnahme der zu TNr. 479 
gehörigen 
Klaviere und Pianinos 
Kirchen- und andere Pfeifenor­
geln 
Platten und Walzen für Sprech­
maschinen; Ziehharmonikas; Mu­
sikinstrumente, nicht besonders 
benannte 
übersponnene 'Saiten 
Andere Taschenuhren und Uhren· 
für Armbänder u. dgl. 
Uhren und Uhrwerke, nicht be­
sonders benannte; elektrische 
Uhren 
Zereisen 
Ummantelte Schweiß drähte 
(Elektroden) 
Arz:\1eiwaren, zubereit, sowie alle 
durch ihre Inschriften, Etiketten, 
Umschläge u. dgl. sich als Arz­
nei-, auch Tierheilmittel an­
kündigenden Stoffe, auch in nicht 
für den Kleinverkauf bestimmten 
Abpackungen 
Penicillin als zubereitete Arznei­
ware, auch in nicht für den 
Kleinverka~f bestimmten Ab­
packungen 
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Tarifnummer 
des österr. Zolltarifes 

513 C 

519 

aus 523 a2 
523 d 

aus 529 

531 

538 
542 a 
543 

Gegenstände 

Pharmazeutische Spezialitäten 
mit nur einem einzigen chemisch 
einheitlichen Wirkstoff In Auf­
machung für den Kleinverkauf 
Riech- und Schönheitsmittel so­
wie alle durch Ausstattung, Eti­
ketten, Gebrauchsanweisungen u, 
dgl. als Riech- oder Schönheits­
mittel sich ankündigenden Stoffe 
oder Gemenge 
Lithopone 
Ultramarin 
Bronzefarben und Bronzepulver, 
auch in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf 
Bleistifte, Farbstifte, Kreide In 

'Holz gefaßt 
Waren aus bossiertem Wachs 
Zündhölzchen 
Feuerwerkskörper 

Tarifnummer 
des österr. Zolltarifes 

544 

546 a 

548 

aus 549 

550 

aus 551 
552 

Gegenstände 

Lunten (Zünd- und Spreng­
schnüre) 
Zünd- und Sprengkapseln, auch 
mit Zündmasse; elektrische Mi­
nenzünder (Glühzünder) 
Spielwaren und Christbaum­
schmuck sowie Teile davon 
Bücher, Druckschriften, Kalender 
mit· literarischen Beigaben, Mode­
zeitschriften, 'Atlanten, wissen­
schaftliche Karten und Musika­
lien 
Gemälde auf Holz, Eisen oder 
unedlen Metallen, auf Leinwand 
oder Stein; Originalbilder und 
Zeichnungen auf Papier 
Kunstdrucke 
Bilddruckplatten aus Eisen oder 
unedlen Metallen, Stein, Glas 
oder Holz 
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Erläuternde Bemerkungen. 
DaJS Ausfuhrförderung&gesetz 1953, BGBI. 

Nr. 119, hat auf dem Gebiete der Umsatzsteuer 
Maßnahmen getroffen, die zur Erhaltung der 
prcislichen Weubewerbsfähigkeit der österrei­
chisChen Waren auf dem Weltmarkt und. damit 
2!ur Belebung der Konjunktur im Inland wesent­
lich erforderlich waren. Zwei der wesentlicl1sten 
Besuimmungen des A usfuhrförderungJSgesetzes 
1953· - der Vergüuungssatz der Ausfuhrver­
gütung für die Ferügwaren der Vergütungs­
gruppe 4 mit 6 v. H. und die Vergütung des 
Rechnungsstempelabgeltungsbetrages - lsind nur 
befristet, nämlich bis 31.. Dezember 1954, in 
Kraft gesetzt worden. Der weiterhin unverän­
derten Wettbewerbslage Rechnung tragend, 
wurde der Ablauf der Geltungsdauer der befri­
steten BestJimmungen bereits zweimal ausgesetzt, 
und ,zwar dUirch das Ausfuhrförderungsgesetz 
1955, BGBI. Nr. 15., bis Oktober 1955 ·und 
durch da~ 2. Ausfuhrförderungsgesetz 1955, 
BGBI. Nr. 124, bis 30. Juni 1957. Die bisher 
erzielten erheblichen Erfolge rechtfert~gen die 
BeihehaltuITg der mit dem Ausfuhrförderungs­
gesetz 1953 auf dem Gebiete der Umsatzsteuer 
getroffenen Maßnahmen über den 30. Juni 1957 
hinaus. Da im internationalen Wirtschaftsleben 
V ertragsa bschluß und Vel"tra~erfüllung zei tli·ch 
sehr weit aUiseinanderfallen und die zu gewäh­
renden Ausfuhr- und Ausfuhl"händlervel1gütun­
gen für diiC Preiserstellung von ausschlaggeben­
de·r Bedeutung sind, ist es. geboten, die Verlän­
gerung der Geltungsdauerder zeitHch befristeten 
Maßnahmen bereits jetzt und nicht erst knapp 
vor ihrem Ablauf zu beschließen. Da sich außer­
dem die VertragserfüHung insbesondere bei 
Großaufträ.gen über einen mehr als einjährigen 
Zeitraum el1s.treckt, ist es im Interesse einer 
st3!bilen Außenhandelspolitik notwendig, den 
Ablauf der befristeten Maßnahmen mit 31. De­
zember 1959 zu bestimmen. 

Abweichend. von der bi·sher~en Rechtslage 
sol.l in Hinkunft in Anpassung an die wirt­
schaftlichen Notwendigkeiten die Steuerfreiheit 
des gelsamten Lohnveredlungsv.erkehrs für aus­
ländische Rechnung (§ 4 Z. 23 Umsatzsteuer­
gesetz), die Gewährung der Aus·fuhrhändlerver­
gütung nur dann, wenn die Lieferung an den 
Ausfuhrhändler steuerpfl.ichtig war (§ 66 Durch-

führungsbestimmungen 2!um Umsat2!steuergesetz) 
Ulnd d~e Zuständigkeit der Strafgerichte für die 
Ahndung vorsätzlicher Erschlei.chung von Aus­
fuhr- oder Aus.fuhrhändlervergütungen zeitlich 
unbeschränkt in Geltung bleiben. 

In der dem Gesetzentwurf angeschlossenen 
Anlag.e A, welche die Wa;ren der Vergütungs­
grupPe 4 aufzähh, ist, der wirtschaftspolitischen 
Entwicklung Rechp.l1mg tragend, e,ine Umreihung 
von Waren vorgenommen worden. Die Höher­
und Niederreihungen wurden dergestalt vor­
genommen, daß das wertmäßige Volumen der 
Exportwallen der Vergütungsgruppe 4 nahezu 
unverändert blt?ibt. 

Zu Art. lAbs. 1: 

Die Aus.fuhrvel"gütung hezweckt die Re.fun­
dierung jener Umsatzsteuervorbelastung, die auf 
der Liefe'rung oder Einfuhr der Bestandteile, 
Zubehörteoile und Hilfsstoffe la·stet, die bei der 
Erzeugung der alUsgeführten Gegenstände ver­
wendet woroen sind. Die letztlich durch § 1 des 
Ausfuhrförd-erungsgesetzes 1953 festgesetzten 
Ausfuhrvergütungssätze werden ihrer Höhe nach 
unverändert von dem vorliegenden Gesetz­
entwurf im Wege der Neu,fassung des § 75 der 
DurchführungjsbClstimmungen zum UmSiatzsteuer­
gesetz übernommen. Es bleihen dahe,r nach dem 
vorliegenden Gesetzentwurf weiterhin der Ver­
gütungs.satz von 0'5 v. H. für Rohstoffe, der 
Vergütungssatz von 1'5 v. H. für Halherzeug­
niSlSe, der VÖl"gütungSlS.atz von 3'4 v. H. für Fer­
tJigwaren und der Vergütungssatz von 6 v. H. 
für in der Anlage A des Gesetzentwurfes auf­
gezähLte Fertigwaren ihrer Höhe nach unver­
ändert in Geltung. 

Zu Art. lAbs. 2: 

Durch § 1 des 2. Ausfuhdörderung~gesetzes 
1955 wurde die Geltungsdau'erdes erhöhten 
Vergütungssatzes für dLe Waren der Vergütungs­
gruppe 4 bi·s 30. Juni 1957 ver<längert, während 
die Veligütungssätze der Vergütun~gruppen 1 
bis 3 seit jeher zeitlich unbegrenzt ~n Geltung 
stehen. Der Vergütungsgruppe 4 kommt für 
die Aufrechterhaltung und Auswei,tung des Fer­
tigwarenexportes die größte Bedeutung zu, Zur 
Förderung des Exportes de·r lohnintelll'l,iven Fer-
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tj,gwaren ers,cheint dahe'r insbesonde,re die Bd­
behaltung der Vergütungsgruppe 4 mit einem 
Vergütungssa'tz samt Zuschlägen von 10'2 v. H. 
notwendig. Der Gesetzentwurf ,schlägt daher 
vor, daß dieser erhöhte Vergütung~atz weiter­
h1n - ~nd zwar befristet - his 31. Dezember 
1959 gewährt wird. 

Zu Art. lAbs. 3 und 4: 
Diese Bestimmungen setzen die bisher für die 

Vergütun~sätze der Aus,fuhrvergütung hinsicht­
I,ich ihr,er Höhe und Anwenoongsdauer gelten­
den Bestimmungen a'UßerWirksamkeit. 

Zu Art. II Abs. 1 Z. 1: 
§ 4 des' Ausfuhrförderungsgesetz,es 1953 hat 

§ 66 A-bs'. 2 Z.1· der DUf'chführungsbestim­
mungen zum Umsatzsteuerges:etz dahingehend 
abgeändert, daß eine Ausfuhrhäl'ldlervergütung 
nur gewährt wi,rd, wenn die Lieferung an den 
Exporteur steuerpflichtig war; früher wurde die 
Vergütung auch gewährt, wenn der Erwerb be­
stimmter Gegen~tände steuerfrei erfolgt war. 
Der nunmehrige Gesetzentwurf 6·etZt die mit 
dem Ausfuhrförderungs.ges'etz 1953 geschaffene 
Neufassung unbefristet in Geltung, weil es auch 
nach dem 30. Juni 1957 nidlt gerechitfertigt 
wäre, eine Ausfuhrhändlervergütung zu gewäh­
ren, ohne daß eine entspreche,nde umsatzsteuer­
liche V ol'belastung gegeben ist. 

Zu Art. II Abs. 1 Z. 2: 
/ 

Die nach § 2 des Ausfuhrförderungsgesetzes 
1953 zu gewährenden Zuschläge zur Ausfuhr­
unG AU6fuhrhändJervergüfung vergüten den 
vorbela·stenden Bundeszus·chlag zur Umsatzsteuer 
sowie den Zuschlag zur Umsatzsteuer in Ab­
geltung des Rechnungslstempels" während bis 
zum Inkrafttreten des Ausfuhrförderungs­
gesetzes 1953 nur der Bundeszuschlag zur Um­
satzsteuer vergütet wurde. Na'ch § 7 Abs. 2 des 
Ausfuhrförde:rungsgesetzes 1953 in seiner der­
zeitigen Fas.srung würoe für' vergütungsfälhilge 
Vorgänge, die nl'ch dem 30. Juni 1957 bewirkt 
werden, nur mehr der vorbelastende Bundes­
zus.chlag zu:r Umslatzsteuer vergütet werden. 
Durch den vorliegenden Gesetzentwurf soll für 
vergütungsfäh~ge Vorgänge, die bis 31. Dezem­
ber 1959 -bewirkt werden, auch weiterhin neben 
dem Bundesz'Uschlag zur Umsatzsteuer auch der 
Rechnwngsstempelabgeltung&betrag vergütet wer­
den. 

. Zu Art. II Abs. 1 Z. 3: 

- - ----- ---------

Lohnveredlungsv,erkehr für ausländische Rech­
nung mit der Einschränkung von der Umsatz­
steuer freigest,eUt, daß die Erweiterung nur bis 
30. Juni 1957 gih. Im Interesse der Vollbeschäf­
tigung ist es, angezeigt, die Umsatzsteue·rbefrei­
ung sämtlicher Lohnveredlungsve.rkehre für aus­
Iändisdle Rechnung unbefristet gelten zu lasset:l. 

Zu Art. II Abs. 2: 
Die -besondere Eigenart der vorsätzliichen Er­

schl~ichung von Ausfuhr- und Ausfuhrhändler­
vergütungen läßt es geboten ers,che~nen, daß 
auch weiterhin für die Ahndung von Straftaten 
liuf diesem Gebiete ausschließlich die Gerichte 
zuständ,jg s,ein sollen. Eine unbefristete Gehungs­
dauer dies'er Bestimmung erweist slüch als zweck­
mäßig. 

Anlage 
zu den Erläuternden Bemerkungen. 

Die Abschnitte A und D des Ausfuhrförde­
rungsgesetzes 1953, BGBl. Nr. 119, in der Fas­
sung des Ausfuhrförderungsgesetzes 1955, BGBl. 
Nr. 15, und des 2. Ausfuhrförderungsgesetzes 
1955, BGBl. Nr. 124, lauten wie folgt: 

Abschnitt A. 
§ 1. Art. VIII Abs'. 3 Z. 2 des Steuerände­

rungsgesetzes 1951, BGBl. Nr. 191, in der Fas­
sung des Art. X Abs. 3 des 2. Steueränderungs­
gesetzes 1951, BGBl. Nr. 8/1952, hat zu lauten: 

,,2. der Vergütungssatz für die Ausfuhrver­
gütung (§ 75 der DuI"Chführwngsbestimmungen 
Zium Ums,atzsteuergesetz) beträgt für Rohstoffe 
0'5 v. H., für HaUberzeugmsse 1'5 v. H. und 
für Fertigwaren 3'4 v. H.; für die in der An­
,LagJe Aaufgezählten fertigwaren beträgt der 
V,eligütungss:atz 6 v. H. Das Bund'esmini:stJerium 
für Finanzen bestimmt mit Verordnung, welche 
Gegenstände im übrigen al~ Rohstoffe, als HaLb­
erzeugnis~e und als Fertigwaren anzusehen sind 
und welche Voraussietzungen außer den im § 73 
der Durchführungsbestimmungen; zum Umsatz­
steuergesetz aufgezählten vom Vergütungswer­
ber zu erfüllen sind, wenn die Ve,rgütung ge­
währt werden 51911; hiebei kann auch angeordnet 
wel'den, daß hei der Ausfuhr im Eisenbahnver­
kehr die zollamtliche Bes,chau aller order he­
suimmuer Wa,ren zum Zwe~e der überprüfung 
der Ta,nifierung vor oder anläßlichder übergabe 
der Waren an die Eisenibahn stattzufinden hat . 
Die Bundesregierung wird ermächtigt, mi·t Zu-

Bis zum Wirksamwerden des Ausfuhrförde- stimmung des, Hauptaus1schusses des National­
rungsgesetzes 1953 war die Umsatzsteuerbefrei- rates die Lliste der Vergütungsgruppe 4 (An­
ung für Entgelte aus dem Lohnveredlungs:ver- lage A) den jewei,li'gen Erfor,dernissen entspre­
kehr für aus,ländioche Rechnung nur auf gewissechend zu ändern." 
Wa.rengruppen, vor alLem Textilien, einge- § 2. (1) Der Zuschlag zur Umsatzsteuer 
schränkt C§ 26 DurcMührungshesuimmungen (Art. VII des Steueränderungsgesetzesl949, 
zum Ums.atzsteuerges,etz). Durch § 3 des Aus- BGBl. Nr. 132) und der zur Abgeltung des 
fuhrförderungsgesetzes 1953 wurde ·s,ämtlich.er f Rechnungsstempels erhobene Zuschlag zur Um-
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satzsteuer (§ 37 des Gebührenges,etzes 1946, 
BGBl. Nr. 184, in der jeweils geltenden Fas­
sung) sind, wenn eine Ausfuhrhändlervergütung 
oder eine Ausfuhrvergütung gewährt wird (§ 16 
Ums'atzsteuergesetz), in Form von Zuschlägen 
zu die's:en Vergütungen Zu vergüten. 

(2) Die Zuschläge zur Au!>fuhrhändlervergü­
tung betragen insgesamt 

a) für die im § 7 Abs. 2 Z. 1 lit. b 
Ums1atzsteuergesetz in der Fas­
sung des Art. VIII Acbs. 1 Z. 9 
de~ Steueränd,emngs gesetzeIs 1951, 
BGBl. Nr. 191, genannten Ge-
genstände .................... 70 v. H., 

b) für alle übrigen Gegenstände .. 75 v. H. 
der Ausfuhrhändlervergütung .. 

(3) Die Zus,chläge zur Ausfuhrvergü-
tung betragen insgesamt' ............ 70 v. H. 
der Acusfuhrvergütung. 

§ 3. Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung 
des Steueränderungsgesetzes 1953, BGBL Nr. 63, 
wird wie folgt geändert: 

Im § 4 wird nach der Z. 22 neu eingefügt: 
,,23. der Lohnveredlungsverkehr für auslän­

dis'che Rechnung. Ein, solcher liegt vor, wenn 
ein Gegenstand 'lJur Veredlung imWerklohn 
für einen außerhalb des Bundesgebietes ansäs­
sigen Auftmggeber in das In:land gelangt und 
nach der Veredlung in das Ausland zurück­
gelangt. Der Auftrag' zur Veredlung muß von 
dem Auftraggeber selbst oder in dessen Namen 
von seinem inländis'ch~n Vertreter erteilt wor­
den sein. Als Veredlung im Sinne dieser Be­
stimmung gilt jede Bearbeitung oder Verarbei­
tung." 

§ 4. § 66 .Ab. 2 Z. 1 der Durchführungs­
bestimmungen zum Umsatzsteuergesetz vom 
23. Dezember 1938, Deuts,ches RGBl. I S. 1935, 
ist ,für vcrgütungsfähige Vorgänge, die nach dem 
30. Juni 1953 und für den 1. Juli 1957 cintreten, 
in der folgenden Fassung anzuwenden: 

11 

,,1. Der Antragsteller lPuß den Gegen;stand 
im Inland crworbeJl haben. Die Lieferung an 
ihn muß steuerpflichtig gewesen sein." 

Abschnitt D. 
§ 7. (1) § 1 findet auf vergütungsfähige Vor­

gänge, die nach dem 30. Juni 1953 eintreten, 
Anwendung. Die Bestimmung des § 1, wonach 
der Vergütungslsatz für die in der Anlage A 
(in der jeweils geltenden Fassung) aufgezählten 
Fertigwaren 6 v. H. betdgt, tritt für vergü­
tungsfähige Vorgänge, die na,ch dem 30. Juni 
1957 eintreten, außer Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Art. VII Abs. 4 des 
Steueränderungsgesetzes 1949, BGBl. N r. 132, 
sind auf v.ergütungsfähige Vorgänge, die nach 
dem 30. Juni 1953 und vor dem 1. Juli 1957 
eintreten, nicht anzuwenden. § 2 findet auf ver­
gütungsfähige Vorgänge, die na·ch dem 30. Juni 
1953 und vor dem 1. Juli 1957 eintreten, An­
wendung. 

(3) § 26 der DUf<chfüh~ungsbestimmungen zum 
Umisatzsteuergesetz vom 23. Dezember 1938, 
Deuts1ches RGBl. I S. 1935, ist auf Leistungen, 
di'e nach dem 30. Juni 1953 und vor dem 
1. Juli 1957 bewirkt werden, nicht anzuwenden. 
§ 3 ist auf Leistungen anzuwenden, die nach 
dem 30. Juni 1953 und vor ~em 1. Juli 1957 
bewirkt werden. 

§ 2 des Ausfuhrförderungsgesetzes 1955, BGBl. 
Nr. 15, in der Fassung des 2. Ausfuhrförde­
rungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 124, lautet wie 
folgt: 

,,§ 2. (1) Werden Ausfuhr- oder Ausfuhr­
händlervergütungen vorsätzlich zu Unrecht in 
Anspruch genommen und ist die Tat na·ch den 
geltenden Vors'chriften strafbar, so steht die 
Ahndung der Tat dem Gericht zu. 

(2) Abs. 1 findet Anwendung, wenn die Ver­
gütung für Vorgänge beantragt wird, die nach 
dem 31. Dezember 1954 und vor dem 1. Juli 
1957 bewirkt wurden." 
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